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D r i n g l ich e A.nfrage 

der Abgeordneten STEINBAUER~ STAUDINGER~ Dr.NEISSER~ VETTER 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Unvereinbarkeit der Beteiligung des Finanzministers 

Dr. Androsch an Privatunternehmen mit seiner Funktion als 

Bundesminister für Finanzen 

In der neuerlich entflammten Diskussion über die Unvereinbar­

keit der Funktion von Vizekanzler Dr. Androsch als Finanz­

minister und Eigentümer z~eier Steuerberatungskanzleien hat 

der Bundeskanzler gegenüber der Öffentlichkeit betont~ daß 

ihm eine v8llige Trennung Finanzminister Dr. And~oschs von 

der Consultatio am liebsten hla~e. Darüber hinaus hat der 

Bundeskanzler die Meinung vertreten~ daß er in der sogenann~sn 

"Treuhandl8sung"~ die Finanzminister Androsch für die Con­

suZtatio g~troffen hat~ lediglich einen ersten ~ichtigen 

Schritt erblickt. Darauf er~iderte Androsch damals~ daß ein 

z~eiter Schritt nur sein Ausscheiden aus der Regierung sein 

könnte. Der Bundeskanzler soll sodann vor dem SPu-Parlaments­

klub im Zusammenhang mit dem Vizekanzler erkZart haben: 

"Wenn er sich nicht trennt~ werden ~ir uns von ihm trennen". 

Diese Äußerungen des Bundeskanzlers zeigen klarauf~daß 

er an eine Abberufung des Finanzministers gedacht hat u.nd 

die Verflechtungen zwischen d~r politischen Funktion des 

Finanzminl.sters und seinen Privat firmen für eine Frage der. 

politischen Moral hieli~ zumal der Bundeskanzlererklart hatte~ 
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·daß für Sozialisten eine höhere politische MoraL zu geZten 

habe. Ebenso bewiesen vie Ze andere ifußerungen des Bundes­

kanzZeps~ daß er große Bedenken gegen den VerbZeib des 

VizekanzZers in der Bundesregierung hegte~ weiZ er an der 

Vereinbarkeit zwischen dem politischen Amt des Finanz­

ministers und dessen privaten Gesch~ften zweifeZte. 

Die KonsteZlation, daß ein Finanzminister ein Steuerbe­

ratungsunternehmen ("Consultatio") besitzt~ das erst nach 

der Ubernahme des Ministeramtes gegründet wurde~ seither 

starkt expandierte~ ein führendes Unternehmen in seinem 

Bereich 1.o'upde und hiebei Auftr~ge von öffentlichen StelZen 

eine betr~chtZiche Rolle gespieZt haben~ gibt ~u großen 

Bedenken Anlaß. Daneben haben seine Mitarbeiter bzw. ein 

Miteigentümer wahrend der Ministerschaft von Dr. Androsch 

ein weit verz~eigtes Netz von wirtschaftlichen Verflechtungen 

aufgebaut~ welches ebenso öffentZiche Aufträge in betr~cht­

Zichem Ausmaß erhaZt. Bei diesen Aufträgen haben Rechnungs­

hof rSonderbericht gemaß § 99 GOG und Tätigkei~sbericht 

über das VerwaZtungsjahr 1978) und Kontrollamt kritisiert, 

daß 

a) AUfträge ohne Ausschreibung vergeben wurden, 

b) AUftrage ohne Berücksichtigung von biZZigeren und 

qualifizierteren Angeboten ~ergeben wurden~ 

c) Aufträge an Firmen ohne Konzession vergeben wurden, 

dJ die Auftragnehmer sodann eine mangeZhafte LeistUng 

erbrachten und 

e) durch die Bezahlung überhöhter ppeise SteuergeZder 

verschwendet wurden. 
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In einem Presseinterview ging der Bundeskanzler aber seine 

urspranglich geaußerten Zweifel an der Vereinbarkeit 

zwischen dem politischen Amt des Finanzministers und dessen 

Privatgeschäften hinaus und bezeichnete die sogenannte 

"Treuhandl8sung" des Jahres 1979 als nicht ausreichend: 

"Es zeigt sich~ daß es mit den Treuhandern offenl;;ar nicht 

geht". 

Am 21.4.1980 kam es daraufhin zu einer parteiinternen Ver­

einbarung der splj~ die sicherstellen soZlte~ daß das 

Problem Androsch - Consultatio gel8s~ wird. Dies wurde je-

doch schon von der sogenannten "TreuhandZ8sung" des Jahres 

1979 behauptet. Diese rechtlich nicht unbedenkliche sogenannte 

"Treuh~ndl8sung" wir~ durch die parteiinterne Vereinbarung 

vom 21.4.1980 nicht verbessert. Die Bedenken gegen die 

Vereinbarkeit der Funktion des Finanzministers mit der-

jenigen als Eigentamer von zwei Steuerberatungsunternehmungen 

bleiben bestehen. Es liegt im Wesen des Vorsitzenden der Bundes­

regierung begrandet~ daß dieser die ,Verantwortung far die Ver­

einbarkeit von politischem Amt und privdter Geschäftstätigkeit 

aZler RegierungsmitgZieder zu tragen hat~ 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundes kanz ler fo 1gende 

A n fra g e : 

1) Warum haben Sie Finanzminister Dr. Androsch gemäß 

Art. 70 Abs. 1 B.-VG~ dem Bundespräsidenten nicht zur 

Entlassung vorgeschlagen~ obwohl Sie die Meinung ver­

treten haben~ daß die Konstruktion Androsch ~ Consul­

tatio nicht ausreicht~ die Bedenken an der Vereinbar­

keit von 8ffentlichem Amt und privatem Geschäft zu 

beseitigen? 
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2) Wurden Sie über das volle Ausmaß der Verflechtungen 

Androsch - Consultatio - ljKODATA - AKH informiert? 

. 3) Sind Sie bereit, die aufgrund Ihrer Vereinbarung mi~ 

dem Finanzminister vom 21. 4. 1980 erteilten zusatz­

lichen Auftrage, die die Vereinbarung zwischen 

Dr. Androsch und den drei Prasidenten der Kammern pra-
zisieren solZen, bekanntzugeben? 

Gem. § 93 der Geschaftsordnung des Nationalrates wird be­

antragt, diese Anfrage als dringlich zu behandeZn und dem 

Erstunterzeichner Gelegenheit ~ur Begründung zu gebe~. 
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